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Bauordnung und Bauaufsicht 
 
Hinweis: 
 
Zu einer Reihe von Bebauungsplänen wurden örtliche Bauvorschriften über Gestaltung erlassen. 
Diese wurden teils als selbständige Satzungen aufgestellt, teils sind sie Bestandteil des jeweiligen 
Bebauungsplanes. 
 
Aus organisatorischen Gründen wird darauf verzichtet, die örtlichen Bauvorschriften über 
Gestaltung aufzuführen. 
 
Den Interessenten wird empfohlen, sich gegebenenfalls an die Gemeindeverwaltung - Bauamt - zu 
wenden. 
 
e-Mail: bauamt@bovenden.de 
 


